Stadt Nurn berg Briefwahlbezirk

Prifkennzeichen: Zutreffendes bitte ankreuzen [x] oder in Druck-
schrift ausfillen

WAH LNlEDERSCHRlFT I Briefwah' Diese Wahlniederschrift ist unter Nr. 5.4.1 von allen.

Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unterschreiben

zur Oberblirgermeisterwahl am 8. Mirz 2026

1. Briefwahlvorstand

Zur Oberblrgermeisterwahl waren vom Briefwahlvorstand erschienen:

Familienname Vorname Funktion
als Briefwahlvorsteherin/
1. Briefwahlvorsteher
als Stellvertretung der Briefwahl-
2. vorsteherin/Briefwahlvorstehers
3. als Schriftfiihrerin/Schriftfiihrer
als Stellvertretung der Schriftfiihrerin
4. oder des Schriftfihrers
5. als Beisitzer/Beisitzerin
6. als Beisitzer/Beisitzerin
7. als Beisitzer/Beisitzerin
8. als Beisitzer/Beisitzerin

Anstelle der nicht erschienenen oder ausgefallenen Mitglieder des Briefwahlvorstands ernannte die Briefwahlvorsteherin
oder der Briefwahlvorsteher folgende wahlberechtigte Personen zu Mitgliedern des Briefwahlvorstands:

Familienname Vorname Funktion Uhrzeit

Als Hilfskrafte wurden beigezogen:

Familienname Vorname Aufgabe




2. Zulassung der Wahlbriefe

21

2.2

23

24

241

242

243

244

Hinweis auf Verpflichtung des Briefwahlvorstands - Auflegung der Wahlvorschriften
Der Briefwahlvorstand trat um Uhr zusammen.

Die Briefwahlvorsteherin oder der Briefwahlvorsteher wies die lbrigen Mitglieder des Briefwahlvorstands auf ihre
Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihrer Aufgaben und zur Verschwiegenheit (ber die ihnen bei ihrer
Tatigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hin. Sie oder er belehrte die Mitglieder Gber ihre Aufgaben.

Textausgaben des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) und der Gemeinde- und Landkreiswahlordnung
(GLKrWO) lagen im Brief-Wahlraum aus. Zudem war ein Hinweis auf den Erfassungsplatz fur Montag, 9. Marz 2026,
angebracht.

Wahlurne
Der Briefwahlvorstand stellte fest, dass sich die Wahlurne in ordnungsgemafiem Zustand befand und leer war. Sie wurde
dann verschlossen, mit einer der beiliegenden selbstklebenden Marken ,Wahlamt, Dienstsiegel, Stadt Nirnberg®
versiegelt und bis zur Entnahme der Stimmzettelumschlage nach Schluss der Abstimmungszeit nicht mehr gedffnet.
Wahlbriefe und Verzeichnis der fiir ungiiltig erklarten Wahlscheine

Der Briefwahlvorstand stellte weiter fest, dass ihm von der Stadt I:l Wabhlbriefe,

I:I Verzeichnis der fir unglltig erklarten Wahlscheine,
I:I Nachtrag/Nachtrage zu diesem Verzeichnis

Uibergeben worden waren.

Offnen und Priifen der Wahlbriefe

Der Wahlvorstand offnete die Wahlbriefe einzeln und nacheinander, entnahm ihnen den Wahlschein und den
Stimmzettelumschlag.

War der Wahlschein nicht in einem Verzeichnis fur ungiltig erklarter Wahlscheine aufgefiihrt und wurden sonst gegen
den Wahlbrief keine Bedenken erhoben, wurde der Stimmzettelumschlag ungeoffnet in die Wahlurne gelegt. Die
Wabhlscheine wurden gesammelt.

|:| Es wurden keine weiteren Wahlbriefe tUberbracht.

[] Das Leitungsbiiro Uiberbrachte bis 18 Uhr weitere E Wahlbriefe,

die am Wahltag bei der Stadt Nurnberg, Wahlamt noch vor Ablauf der
Abstimmungszeit eingegangen waren.
Sie wurden entsprechend Nr. 2.4.1 behandelt.

Die Gesamtzahl der zur Auswertung vorgelegten Wahlbriefe betrug demnach Wahlbriefe.

Die Eintragungen der Nr. 2.1 bis 2.4 wurden danach auch in die Niederschrift der Stadtratswahl tibertragen.



2.5

25.1

2511

2512

252

253

2.6

2.7

Zuriickweisung von Wahlbriefen

[l Eswurden gegen keinen Wahlbrief Bedenken erhoben.

] Eswurden gegen insgesamt |:| Wahlbrief(e) Bedenken erhoben.

Davon wurden durch Beschluss des Briefwahlvorstands zuriickgewiesen

Wahlbriefe, weil dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gultiger Wahlschein N bi
beigefiigt war, r. is
Wahlbriefe, weil die Versicherung an Eides statt nicht unterschrieben war, Nr. bis
Wabhlbriefe, weil dem Wabhlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefugt NF bis
war, :
Wahlbriefe, weil weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag N bi
verschlossen waren, r 1S
Wahlbriefe, weil der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschlage, aber N bi
nicht eine gleiche Anzahl giiltiger und mit der vorgeschriebenen r 1S
Versicherung an Eides statt versehener Wahlscheine enthielt,
Wahlbriefe, weil kein- amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden war, Nr. bis
Wahlbriefe, weil ein oder mehrere Stimmzettel auRerhalb des N bi
Stimmzettelumschlags lagen, r- IS
Wahlbriefe, weil ein Stimmzettelumschlag benutzt worden war, der ein beson- Nr bis
deres Merkmal aufwies oder einen deutlich fihlbaren Gegenstand enthielt, : !
Wabhlbriefe, weil der Wahlschein in einem Verzeichnis fir ungultig erklarter N bi
Wahlscheine enthalten war. r- IS
durch Beschluss zuriickgewiesene Wabhlbriefe insgesamt.

Davon wurden durch Beschluss des Briefwahlvorstands Wabhlbriefe zugelassen und entsprechend 2.4.1

behandelt. War Anlass der Beschlussfassung der Wahlschein, wurde dieser Wahlschein nummeriert und der
Wahlniederschrift beigefiigt.

Die zuriickgewiesenen Wahlbriefe nach Nr. 2.5.1.1 wurden

- samt Inhalt ausgesondert,

- mit einem Vermerk Uber den Zuriickweisungsgrund versehen (entweder durch einen Beschlussaufkleber Uber die
Zulassung oder Zurlickweisung von Wahlbriefen oder formlos auf der Rickseite des Wahlbriefs),

- wieder verschlossen,

- fortlaufend nummeriert

- und von einer Beisitzerin oder einem Beisitzer in Verwahrung genommen und dieser Niederschrift beigefugt.

Die Einsender zuriickgewiesener Wahlbriefe wurden nicht als Wahlerinnen oder Wahler gezahlt; ihre Stimmen gelten
als nicht abgegeben.

Bevor mit der eigentlichen Auszahlung begonnen wurde, wurde noch die Ubergabe der Wahlbriefe abgewartet, die am
Wahltag noch bis 18 Uhr bei der Gemeinde eingegangen waren. Diese Wahlbriefe wurden gemafR Nr. 2.4 behandelt.

Die Eintragungen der Nr. 2.5 wurden danach auch in die Niederschrift der Stadtratswahl iibertragen.



3. Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses

3.1 Vorbereitung

Nachdem alle nicht beanstandeten Stimmzettelumschldge ungedffnet in die Wahlurne gelegt und die ggf. vom Wahlamt
gemall 2.4.2 U(berbrachten Wahlbriefe verarbeitet worden waren, offnete die Briefwahlvorsteherin oder der
Briefwahlvorsteher friihestens mit Ende der Wahlhandlung um 18 Uhr die Wahlurne, entnahm daraus die
Stimmzettelumschlage und lberzeugte sich, dass die Wahlurne leer war.

Beginn der Auszdhlung: Uhr Minuten

3.2 Ermittlung der Zahl der Wahlerinnen und Wahler

3.2.1 Die Stimmzettelumschldge wurden ungedffnet gezahlt. Die Zahlung ergab Stimmzettelumschlage.

(Diese Zahl in Abschnitt 4 unter
Wahler insgesamt Ubertragen!)

3.2.2Die Wahlscheine wurden gezahlt. Die Zahlung ergab Wabhlscheine.

3.3 Kontrolle

Die Zahl der Stimmzettelumschlége (3.2.1) stimmt mit der Zahl der Wahlscheine (3.2.2)
[] dberein

[[] aus folgenden Griinden nicht iberein:

3.4 Offnen der Stimmzettelumschlige, Entnahme und Sortierung der Stimmzettel

Die Stimmzettelumschlage wurden gedffnet und die Stimmzettel entnommen.

Soweit sich dabei herausstellte, dass der Stimmzettelumschlag keinen Stimmzettel fiir die Oberbiirgermeisterwahl
enthielt, wurde auf dem Umschlag ,kein Stimmzettel fiir die Oberblrgermeisterwahl® vermerkt und dieser einer Beisitzerin
oder einem Beisitzer zur Verwahrung gegeben.

Soweit der Stimmzettelumschlag keinen Stimmzettel fiir die Stadtratswahl enthielt, wurde auf dem Umschlag ,kein
Stimmzettel fiir die Stadtratswahl* vermerkt und dieser einer Beisitzerin oder einem Beisitzer zur Verwahrung gegeben.
Soweit der Stimmzettelumschlag keinen Stimmzettel enthielt, wurde auf dem Umschlag ,kein Stimmzettel“ bzw. ,leer”
vermerkt und dieser einer Beisitzerin oder einem Beisitzer zur Verwahrung gegeben.

Enthielt ein Stimmzettelumschlag mehrere Stimmzettel fir die Stadtratswahl oder mehrere Stimmzettel fir die
Oberblirgermeisterwahl, wurde gemaf Nr. 3.6 verfahren.

Zuerst wurden die Stimmzettel fiir die Oberbliirgermeisterwahl sortiert und folgende Stapel gebildet, die unter Aufsicht
der Beisitzerinnen und Beisitzer blieben:

a) zweifelsfrei gliltige Stimmzettel, geordnet nach sich bewerbenden Personen,

b) nicht gekennzeichnete Stimmzettel und Stimmzettelumschlage, die keinen Stimmzettel fir die
Oberbirgermeisterwahl enthielten oder ganz leer waren,

c) gekennzeichnete Stimmzettel und Wahlumschléage, die Anlass zu Bedenken gaben
(auch Stimmzettelumschlége, die mehrere Stimmzettel fur die Oberbirgermeisterwahl enthielten)
und Uber die spater vom Briefwahlvorstand Beschluss zu fassen war.



3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Behandlung der nicht gekennzeichneten Stimmzettel und der Stimmzettelumschlédge, die keinen Stimmzettel fiir die
Oberbiirgermeisterwahl enthielten oder ganz leer waren (Stapel gemaf 3.4 Buchst. b)

Die Briefwahlvorsteherin oder der Briefwahlvorsteher priifte zuerst den Stapel mit den nicht gekennzeichneten, den ganz
leeren und den Stimmzettelumschlagen mit Vermerk ,kein Stimmzettel fiir die Oberbiirgermeisterwahl®, sagte jeweils
an, dass die Stimme ungiltig ist und legte sie auf einen gesonderten Stapel fir ungiiltige Stimmzettel.

Behandlung der Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken gaben und der Stimmzettelumschlage, die mehrere
Stimmzettel enthielten (Stapel gemaf 3.4 Buchst. c)

Die Briefwahlvorsteherin oder der Briefwahlvorsteher zeigte jeden einzelnen Stimmzettel den Mitgliedern des
Briefwahlvorstands und lieR Uber die Giiltigkeit Beschluss fassen. Den Grund fiir die Giiltigkeit oder Ungiltigkeit des
Stimmzettels und den Beschluss, ob giiltige Kennzeichnungen zu einer sich bewerben Person vorlagen, vermerkte die
Briefwahlvorsteherin oder der Briefwahlvorsteher auf der Rickseite des Stimmzettels mit Unterschrift und Angabe des
Abstimmungsverhaltnisses unter Zuhilfenahme eines Beschluss-Aufklebers oder als formlose Notiz.

Die Stimmzettel wurden daraufhin gesondert zu den Stapeln mit den giiltigen Stimmzetteln (siehe 3.4 Buchst. a) oder
gesondert zu dem Stapel mit den ungiiltigen Stimmzetteln (siehe 3.5) gelegt.

Enthielt ein Stimmzettelumschlag mehrere Stimmzettel, wurden die Stimmzettel fest (geheftet oder mit Klebeband)

miteinander verbunden und wie vorstehend behandelt.

Hinweis: Sind bei mehreren Stimmzetteln in einem Stimmzettelumschlag ein Stimmzettel leer oder beide identisch
ausgefilllt, so werden diese als ein giiltiger Stimmzettel behandelt. Sind die Stimmzettel unterschiedlich
gekennzeichnet, der Wahlerwille somit nicht erkennbar, werden diese als ein ungiiltiger gewertet.

Ermittlung der Zahl der ungiiltigen Stimmzettel

Zwei Mitglieder des Briefwahlvorstands zahlten unabhangig voneinander die nicht gekennzeichneten Stimmzettel, die
leeren Stimmzettelumschlage und die durch Beschluss fir ungiiltig erklarten Stimmzettel. Stimmte das Ergebnis der
beiden Zahlvorgange nicht tberein, wurde die Zahlung wiederholt.

= Die Zahl der ungiiltigen Stimmzettel wurde in Abschnitt 4.2 bei Kennbuchstabe in Spalte 4 eingetragen.

Die durch Beschluss fur ungultig erklarten Stimmzettel (Nr. 3.6) wurden anschlielend einer Beisitzerin oder einem Beisitzer
zur gesonderten Verwahrung Uibergeben.

Ermittlung der Zahl der giiltigen Stimmzettel (Stapel gemafR 3.4 Buchst. a)

Zwei Mitglieder des Briefwahlvorstands zahlten unabhangig voneinander die giiltigen Stimmzettel.
Stimmte das Ergebnis der beiden Zahlvorgange nicht Uberein, wurde die Zahlung wiederholt. Bei allen Zahlungen wurde
darauf geachtet, dass die Stimmzettel nach den sich bewerbenden Personen richtig sortiert waren.

= Das Ergebnis wurde fiir jede sich bewerbende Person in Abschnitt 4.2 bei Kennbuchstabe usw. jeweils in
Spalte 5 eingetragen.

Die durch Beschluss fiir glltig erklarten Stimmzettel (Nr. 3.6) wurden anschlieffend einer Beisitzerin oder einem Beisitzer
zur gesonderten Verwahrung Ubergeben.

Bildung der Gesamtsumme aller Stimmen

=> In Abschnitt 4.2 wurden die Summen [D]und [E]in der letzten Spalte gebildet.

3.10 Kontrolle

Die Gesamtzahl der abgegebenen giiltigen sowie ungiltigen Stimmen ( +[D] ) stimmt mit der Zahl der
Wahlerinnen und Wahler

[ uberein [C] aus folgenden Griinden nicht iiberein:

3.11 Feststellung des Ergebnisses im Stimmbezirk

Das in Abschnitt 4 enthaltene Ergebnis wurde vom Briefwahlvorstand als das Ergebnis der Briefwahl festgestellt und von
der Briefwahlvorsteherin oder dem Briefwahlvorsteher im Abstimmungsraum miindlich bekanntgegeben.

3.12 Schnellmeldung

Fir die Schnellmeldung wurden die Ergebnisse aus Abschnitt 4 in den hierfir vorgesehenen Vordruck tbertragen und sofort
telefonisch dem Wahlamt unter 09 11 / 2 31-39 80 tUbermittelt.

-5.-




4. Abstimmungsergebnis

Kennung/Ordnungszahl Bezeichnung Anzahl
4.1 WAHLERINNEN UND WAHLER (s. 3.2.1)
B Wahlerinnen und Wahler insgesamt
4.2 STIMMEN (s. 3.7 bis 3.9)
D Glltige Stimmen insgesamt
C Ungliltige Stimmen
E Abgegebene Stimmen insgesamt (C + D) Summe
Von den giiltigen Stimmen entfielen auf ... I
Kennung - | Ordnungszahl [ Bewerberin oder Bewerber Partei/Wahlergruppe
D01 01 Konig, Marcus CSuU
D02 02 Estrada, Thomas FREIE WAHLER
D03 03 Hlbscher, Roland-Alexander AfD
D04 04 Walthelm, Britta Griine
D05 05 Dr. Ahmed, Nasser SPD
D06 06 Schiiller, Titus Die Linke
D07 07 Gehrke, Jan ODP
D08 10 Padua, Marion LINKE LISTE Nirnberg
D09 11 Schleindl, Christiane Die Guten




5. Abschluss

5.1 Besondere Vorfille

D Wahrend der Abstimmungshandlung ereigneten sich keine besonderen Vorfalle.

D Soweit sich besondere Vorfalle ereigneten (z. B. Zuriickweisung von Wahlern, Verletzungen des Wahlgeheimnisses,
Unterbrechung der Ergebnisfeststellung ...), wurden formlose Niederschriften angefertigt und als Anlage beigefiigt.

5.2 Anwesenheit des Briefwahlvorstands
Wahrend der Zulassung oder Zuriickweisung der Wahlbriefe bzw. wahrend der Ermittlung und Feststellung des
Briefwahlergebnisses waren immer die Briefwahlvorsteherin oder der Briefwahlvorsteher und die Schriftfiihrerin oder
der Schriftfiihrer oder jeweils deren Stellvertretung sowie mindestens eine Beisitzerin oder ein Beisitzer anwesend.

5.3 Offentlichkeit der Abstimmung

Die Prufung (Zulassung oder Zurlckweisung) der Wahlbriefe sowie die Ermittlung und Feststellung des
Zwischenergebnisses der Briefwahl waren 6ffentlich.

5.4 Unterschriften der Mitglieder des Briefwahlvorstands

5.4.1 Diese Niederschrift wurde von der Schriftfihrerin oder dem Schriftfiihrer vorgelesen und von allen Mitgliedern des
Briefwahlvorstands durch ihre Unterschrift genehmigt:

1. Briefwahlvorsteher(in) Die Ubrigen Beisitzer(innen)
1.
2. Stellvertretende(r) Briefwahlvorsteher(in) 2.
3.
3. Schriftfuihrer(in) 4.
5.
4. Stellvertretende(r) Schriftfihrer(in) 6.
7.

5.4.2 Folgende Mitglieder des Briefwahlvorstands verweigerten aus nachstehenden Griinden die Unterschrift:

Name Grund
Name Grund
Name Grund




5.5 Ordnen und Verpacken der Wahlunterlagen

Der Briefwahlvorstand verpackte die folgenden Unterlagen in die dafiir vorgesehenen Umschlage, versiegelte die Pakete
mit einer Siegelmarke (Wahlamt, Dienstsiegel, Stadt Nurnberg) und verpackte sie in die Wahlurne:

5.5.1 ein Paket mit den nicht beschlussmaRig behandelten giiltigen Stimmzetteln (sortiert nach Wahlvorschlagen)

5.5.2 evtl. ein Paket mit den leer abgegebenen Stimmzetteln sowie den leeren Stimmzettelumschldgen mit dem Vermerk
Lkein Stimmzettel fiir die Oberblirgermeisterwahl”bzw. ,leer”

5.5.3 ein Paket der nicht beschlussmaBig behandelten Wahlscheine

5.5.4 Der Briefwahlvorstand verpackte die folgenden Unterlagen in die Uberbringertasche:
- Wahiniederschrift
- Schnellmeldungsformular
- Anwesenheitsbestatigung der Wahlvorstandsmitglieder
- evtl. beschlussmaRig behandelte Stimmzettel zur Oberbiirgermeisterwahl und Stimmzettelumschlage
- evil. beschlussmaBig behandelte Wahlscheine zugelassener Wahlbriefe
- evtl. beschlussmaBig zuriickgewiesene Wahlbriefe
- evtl. Niederschriften Uber besondere Vorkommnisse

5.6 Ubergabe der Wahlunterlagen

Die Uberbringertasche fiir die Oberbiirgermeisterwahl wurde unverziiglich durch eine durch die Briefwahlvorsteherin
oder den Briefwahlvorsteher bestimmte Person des Briefwahlvorstands an die Adresse Uberbracht, die auf der
Uberbringertasche gelb markiert angegeben ist. Wahrenddessen begann der restliche Wahlvorstand mit der Auszahlung
der Stadtratswahl.

Die Wahlurne und das restliche Material verbleiben bis Abschluss der Auszahlung der Stadtratswahl/ im Briefwahllokal.




	Stadt Nürnberg
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